
 

 

 

 

Singulus Technologies AG 
 
 

EINLADUNG ZUR 
ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG 

 
betreffend die 

 
EUR 12.000.000,00 Inhaber-Teilschuldverschreibungen, 

ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H 
 

 

Die Singulus Technologies AG („Singulus“ oder „Emittentin“ oder „Gesellschaft“) mit Sitz in 

Kahl am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg unter der Han-

delsregisternummer HRB 6649, geschäftsansässig: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am 

Main und der Notar Dr. Olaf Gerber mit Amtssitz in Frankfurt am Main („Abstimmungsleiter“)  

 

laden hiermit die Inhaber der 

 

EUR 12.000.000,00 Inhaber-Teilschuldverschreibungen, 

ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H, 

 

eingeteilt in 120.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennwert von 

je EUR 100,00 (jeweils eine „Schuldverschreibung“ und zusammen die „Schuldverschrei-

bungen“) 

 

(jeweils ein „Anleihegläubiger“ und zusammen die „Anleihegläubiger“) zur Stimmabgabe in 

einer zweiten Gläubigerversammlung („Zweite Gläubigerversammlung“) 

 

am Dienstag, den 21. Mai 2024 um 13:30 Uhr, 

im Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel, 

Lyoner Strasse 44 - 48, 60528 Frankfurt am Main, 

(Raum Hamburg) ein. 

Der Einlass findet ab 12:30 Uhr statt. 

Die Veranstaltung wird längstens bis 24:00 Uhr dauern. 
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Über die nachfolgenden Beschlussgegenstände für die Zweite Gläubigerversammlung erfolgte 

bereits eine Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums beginnend am Don-

nerstag, den 25. April 2024 um 0:00 Uhr (MESZ) und endend am Montag, den 29. April 2024 

um 24:00 Uhr (MESZ) (die „Abstimmung ohne Versammlung“) gegenüber dem Abstim-

mungsleiter, bei der das notwendige Quorum für eine Beschlussfähigkeit (mindestens die 

Hälfte der ausstehenden Teilschuldverschreibungen) nicht erreicht wurde. 

 

Die Aufforderung zur Stimmabgabe ohne Versammlung ist im Bundesanzeiger und auf der 

Internetseite der Gesellschaft (https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/) am 10. 

April 2024 öffentlich bekannt gemacht worden. Aufgrund der Beschlussunfähigkeit im Rahmen 

der Abstimmung ohne Versammlung kann gemäß § 14 (f) der Anleihebedingungen eine Gläu-

bigerversammlung einberufen werden, die als zweite Versammlung im Sinne des § 15 Abs. 3 

Satz 2 SchVG gilt. Vor diesem Hintergrund wird zum Zwecke der erneuten Beschlussfassung 

der Anleihegläubiger über die Beschlussgegenstände der Abstimmung ohne Versammlung 

diese Zweite Gläubigerversammlung einberufen. 

 

Auch Anleihegläubiger, die bereits an der Abstimmung ohne Versammlung vom 25. Ap-

ril 2024 bis zum 29. April 2024 teilgenommen haben, müssen sich – um ihre Stimm-

rechte aus den Schuldverschreibungen in der Zweiten Gläubigerversammlung ausüben 

zu können – zur Zweiten Gläubigerversammlung anmelden und einen (neuen) besonde-

ren Nachweis mit einem (neuen) Sperrvermerk einreichen sowie danach an der Gläubi-

gerversammlung teilnehmen oder sich in dieser vertreten lassen und nochmals abstim-

men.  
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HINWEIS IMPORTANT NOTICE 

  

Inhaber der EUR 12.000.000,00 auf den In-

haber lautenden Teilschuldverschreibungen 

(ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H) (ins-

gesamt die „Anleihe“) der Singulus Techno-

logies AG („Emittentin“) sollten die nachfol-

genden Hinweise beachten. 

 

Holders of the EUR 12,000,000.00 bearer 

bonds (ISIN DE000A2AA5H5 / WKN 

A2AA5H) (collectively „Bond“) of Singulus 

Technologies AG („Issuer“) should take note 

of the instructions set out below. 

 

Die Veröffentlichung dieser Einladung zur 

Zweiten Gläubigerversammlung stellt kein 

Angebot dar. Insbesondere stellt die Veröf-

fentlichung dieser Einladung weder ein öf-

fentliches Angebot zum Verkauf noch ein An-

gebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, 

Kauf oder zur Zeichnung von Schuldver-

schreibungen oder sonstigen Wertpapieren 

dar. 

 

The publication of this invitation to a second 

bondholders' meeting does not constitute an 

offer. In particular, the publication constitutes 

neither a public offer to sell nor an offer or a 

request to acquire, purchase or subscribe for 

notes or other securities. 

 

Die nachfolgenden Vorbemerkungen dieser 

Einladung zur Zweiten Gläubigerversamm-

lung (s. Abschnitt A.) sind von der Emittentin 

freiwillig erstellt worden, um den Inhabern 

der Anleihe („Anleihegläubiger“) die Hinter-

gründe für die Beschlussgegenstände der 

Zweiten Gläubigerversammlung und die 

konkreten Beschlussvorschläge zu erläu-

tern. Die betreffenden Ausführungen sind 

keinesfalls als abschließende Entschei-

dungsgrundlage für das Abstimmungsver-

halten der Anleihegläubiger zu verstehen. 

Die Emittentin übernimmt keine Gewähr da-

für, dass die Vorbemerkungen dieser Einla-

dung zur Zweiten Gläubigerversammlung 

alle Informationen enthalten, die für eine Ent-

scheidung über die Beschlussgegenstände 

erforderlich oder zweckmäßig sind. 

The following preliminary remarks (see sec-

tion A.) have been drawn up voluntarily by 

the Issuer to outline the background of the 

resolutions to be passed at the second bond-

holders' meeting and the concrete proposals 

for decision for the holders of the Bond 

(„Bondholders“). The relevant explanations 

are by no means to be understood as a com-

plete basis for the Bondholders' voting be-

havior. The Issuer shall not warrant that the 

preliminary remarks to this invitation to a sec-

ond bondholders' meeting contain all the in-

formation necessary or appropriate for pass-

ing on the resolutions. 
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Diese Einladung zur Gläubigerversammlung 

ersetzt nicht eine eigenständige Prüfung und 

Bewertung der Beschlussgegenstände so-

wie eine weitere Prüfung der rechtlichen, 

wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen 

Verhältnisse der Emittentin durch jeden ein-

zelnen Anleihegläubiger. Jeder Anleihegläu-

biger sollte seine Entscheidung über die Ab-

stimmung zu den Beschlussgegenständen 

der Zweiten Gläubigerversammlung nicht al-

lein auf der Grundlage dieser Einladung zur 

Gläubigerversammlung, sondern unter Her-

anziehung aller verfügbaren Informationen 

über die Emittentin nach Konsultation mit 

seinen eigenen Rechtsanwälten, Steuer- 

und/oder Finanzberatern treffen. 

 

This invitation to a bondholders' meeting 

does not replace an independent review and 

assessment of the resolutions as well as a 

further review of the Issuer's situation re-

garding legal, economic, financial, and other 

matters by each individual Bondholder. The 

Bondholders should not vote on the resolu-

tions of the second bondholders' meeting 

solely on the basis of this invitation to a bond-

holders' meeting but upon consulting their 

own attorneys, tax and/or financial advisors 

and considering all the information available 

on the Issuer. 

Diese Einladung zur Zweiten Gläubigerver-

sammlung ist seit dem 3. Mai 2024 im Bun-

desanzeiger und auf der Internetseite der 

Emittentin https://www.singu-

lus.com/de/glaeubigerversammlung/ veröf-

fentlicht. Die hierin enthaltenen Informatio-

nen sind nach Auffassung der Emittentin, so-

weit nichts anderes angegeben ist, aktuell. 

Diese Informationen können nach dem Ver-

öffentlichungsdatum der Einladung zur Zwei-

ten Gläubigerversammlung unrichtig wer-

den. Weder die Emittentin noch ihre jeweili-

gen gesetzlichen Vertreter, Angestellten 

oder Berater und Beauftragte oder deren je-

weilige gesetzliche Vertreter, Angestellte 

und Berater übernehmen im Zusammen-

hang mit dieser Einladung zur Zweiten Gläu-

bigerversammlung eine Verpflichtung zur 

Aktualisierung der Informationen in dieser 

This invitation to a second bondholders' 

meeting has been published in the German 

Federal Gazette and on the Issuer's website 

https://www.singulus.com/de/glaeubigerver-

sammlung/ since 3 May 2024. In the Issuer's 

opinion, the information contained herein is 

up to date where not stated otherwise. This 

information may become inaccurate after the 

publishing date of the invitation to the second 

bondholders' meeting. Regarding this invita-

tion to a second bondholders' meeting, nei-

ther the Issuer nor its respective legal repre-

sentatives, employees or advisors and 

agents or their respective legal representa-

tives, employees and advisors undertake to 

update the information in this invitation to a 

second bondholders' meeting or to inform on 

circumstances after the date of this invitation 

to a second bondholders' meeting. 
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Einladung zur Zweiten Gläubigerversamm-

lung oder zur Information über Umstände 

nach dem Datum dieser Einladung zur Zwei-

ten Gläubigerversammlung. 

 

 

Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen 

gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder 

Berater und Beauftragte oder deren jeweilige 

gesetzliche Vertreter, Angestellte und Bera-

ter noch irgendeine andere Person, insbe-

sondere solche Berater, die in den nachfol-

genden Vorbemerkungen dieser Einladung 

zur Zweiten Gläubigerversammlung genannt 

sind, sichern die Richtigkeit und Vollständig-

keit der in den Vorbemerkungen enthaltenen 

Informationen zu. Weder die Emittentin noch 

ihre jeweiligen gesetzlichen Vertreter, Ange-

stellten oder Berater und Beauftragte oder 

deren jeweilige gesetzliche Vertreter, Ange-

stellte oder Berater und Beauftragte noch ir-

gendeine andere Person, insbesondere sol-

che, die in den nachfolgenden Vorbemer-

kungen dieser Einladung zur Zweiten Gläu-

bigerversammlung genannt sind, überneh-

men im Zusammenhang mit den Vormerkun-

gen dieser Einladung zur Zweiten Gläubiger-

versammlung irgendeine Haftung. Insbeson-

dere haften sie nicht für Schäden, die mittel-

bar oder unmittelbar im Zusammenhang mit 

der Verwendung der Informationen der Vor-

bemerkungen der Einladung zur Zweiten 

Gläubigerversammlung entstehen, insbe-

sondere für Schäden aufgrund von Investiti-

onsentscheidungen, die auf der Grundlage 

der Informationen der Vorbemerkungen der 

Einladung zur Zweiten Gläubigerversamm-

Neither the Issuer nor its respective legal 

representatives, employees or advisors and 

agents or their respective legal representa-

tives, employees, and advisors, nor any 

other person, particularly such advisors 

named in the following preliminary remarks 

to this invitation to a second bondholders' 

meeting, warrant the accuracy and com-

pleteness of the information contained in the 

preliminary remarks. Neither the Issuer nor 

its respective legal representatives, employ-

ees or advisors and agents or their respec-

tive legal representatives, employees, and 

advisors, nor any other person, particularly 

such advisors named in the following prelim-

inary remarks to this invitation to a second 

bondholders' meeting, assume any liability in 

connection with the preliminary remarks to 

this invitation to a second bondholders' 

meeting. In particular, they are not liable for 

any damage arising directly or indirectly from 

the use of the information contained in the 

preliminary remarks to the invitation to a sec-

ond bondholders' meeting, especially not for 

damage caused by investment decisions 

made on the basis of the information con-

tained in the preliminary remarks to the invi-

tation to a second bondholders' meeting, or 

caused by any inaccuracy or incompleteness 

of the information contained in the prelimi-

nary remarks to the invitation to a second 

bondholders' meeting. 
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lung getroffen werden, oder die durch Un-

richtigkeit oder Unvollständigkeit der in den 

Vorbemerkungen der Einladung zur Zweiten 

Gläubigerversammlung enthaltenen Infor-

mationen verursacht werden. 

 

 

Die Vorbemerkungen (Abschnitt A.) dieser 

Einladung zur Zweiten Gläubigerversamm-

lung enthalten bestimmte in die Zukunft ge-

richtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete 

Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht 

auf historische Tatsachen oder Ereignisse 

beziehen. Dies gilt insbesondere für Anga-

ben über die Absichten, Überzeugungen 

oder gegenwärtigen Erwartungen der Emit-

tentin in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle 

Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussich-

ten, Wachstum, Strategie und Profitabilität 

sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen, denen die Emittentin ausgesetzt ist. Die 

in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen 

auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen 

vorgenommenen Einschätzungen und An-

nahmen der Emittentin. Solche in die Zukunft 

gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Ri-

siken und Ungewissheiten, da sie sich auf 

zukünftige Ereignisse beziehen und auf An-

nahmen basieren, die gegebenenfalls in der 

Zukunft nicht eintreten werden. 

 

The preliminary remarks (section A.) to this 

invitation to a second bondholders' meeting 

contain specific forward-looking statements. 

Forward looking statements include all state-

ments which are not related to historic facts 

or events. This applies especially to infor-

mation on the Issuer's intentions, convictions 

or current expectations regarding its future fi-

nancial earning capacity, plans, liquidity, pro-

spects, growth, strategy, and profitability as 

well as economic parameters the Issuer may 

be exposed to. The forward-looking state-

ments are based on current assessments 

and assumptions to the best of the Issuer's 

knowledge. However, such forward looking 

statements are subject to risks and uncer-

tainties, as they refer to future events and are 

based on assumptions which might not occur 

in future. 
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A. VORBEMERKUNGEN 

I. Allgemeine Informationen über die Emittentin, den Singulus-Konzern sowie das 

Geschäftsmodell 

Die Emittentin ist ein international agierendes Maschinenbauunternehmen mit Haupt-

sitz in Kahl am Main.  

Singulus entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produkti-

onsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den 

Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie 

Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. 

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstech-

nik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehand-

lung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. 

Singulus sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionie-

ren.  

Im Mittelpunkt stehen dabei: 

• Umweltbewusstsein 

• Effiziente Nutzung von Ressourcen 

• Vermeidung unnötiger CO2-Belastung 

Bei Singulus hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen 

hohen Stellenwert. 

1. Segment Solar 

Im Segment Solar konzentriert die Emittentin die Aktivitäten auf Prozesse und Anlagen 

zur Herstellung von kristallinen Solarzellen sowie Dünnschicht-Solarzellen auf Basis von 

Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) und Cadmiumtellurid (CdTe). Es handelt sich 

hierbei um Anlagen für die Vakuum-Beschichtung, für thermische Prozesse sowie für die 

nasschemische Behandlung. Das Arbeitsgebiet der kristallinen Silizium-Solarzellen um-

fasst Produktionslösungen für Hochleistungs-Zellkonzepte wie HJT- (Heterojunction), 

IBC- (Interdigitated Back Contact) sowie TOPCon- (Tunnel Oxide Passivated Contacts) 
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Solarzellen und Tandem Solarzellen (z.B. Perowskit -Tandem Solarzellen). Die Emitten-

tin bietet in diesem Markt darüber hinaus komplette Produktionslinien an. Für Dünn-

schicht-Solarzellen (CIGS und CdTe) bietet die Gesellschaft u.a. Vakuum-Beschich-

tungsanlagen für die Kathodenzerstäubung und Aufdampftechnik, Selenisierungsanla-

gen sowie Anlagen für die Sublimation an. 

2. Segment Life Science 

In dem Segment Life Science bündelt die Emittentin Produktlösungen für die Medizin-

technik, dekorative Schichten sowie die Anlagen- und Servicelösungen des Arbeitsge-

biets Datenspeicher. Bereits seit mehreren Jahren arbeitet das Unternehmen intensiv an 

der Einführung seiner Prozesse und Anlagen in neue Marktbereiche. Der Fokus liegt 

dabei auf den Vakuum-Beschichtungsanlagen für die Veredelung von Oberflächen so-

wie auf den verschiedenen nasschemischen Reinigungsanlagen für Anwendungen in 

der Medizintechnik und dem Konsumgüterbereich. Für den Bereich Konsumgüter wurde 

in den vergangenen Jahren die Produktionslinie DECOLINE II sowie die Inline-Vakuum-

Kathodenzerstäubungsanlage POLYCOATER entwickelt. Im Jahr 2022 wurde das Lie-

ferprogramm durch eine automatische Lackierlinie mit dem Namen PAINTLINE ergänzt. 

Darüber hinaus vertreibt die Emittentin die Produktionsmaschine MEDLINE für Anwen-

dungen in der Medizintechnik, wie z.B. für die Herstellung von Kontaktlinsen. Im Arbeits-

gebiet Datenspeicher (Optical Disc) werden nur noch in geringem Umfang Maschinen 

zur Herstellung der bekannten Optical Disc Formate (CD, DVD, Dual Layer Blu-ray Discs 

sowie Ultra HD Blu-ray Discs) nachgefragt. Die Aktivitäten innerhalb dieses Arbeitsge-

biets konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Ersatzteil- und Servicegeschäft. 

3. Segment Halbleiter  

Die Emittentin ist im Halbleitermarkt als Anbieter von Spezialmaschinen tätig und bietet 

die Anlagenplattform TIMARIS für die verschiedenen Anwendungen an. Das TIMARIS-

System ist modular aufgebaut und kann mit verschiedenen Prozess- und Zusatzmodulen 

ausgestattet werden. Basierend auf dem TIMARIS Konzept hat Singulus im Geschäfts-

jahr 2020 ein neues Prozessmodul für 300 mm Wafer für einen Kunden entwickelt und 

am Markt eingeführt sowie weitere Module grundlegend überarbeitet. Zusätzlich wurde 

die Steuerungssoftware (Host-Interface) in diesem Zusammenhang weiterentwickelt mit 

der die Cluster-Tools sich nahtlos in moderne vollautomatisierte 300 mm Halbleiterfab-

riken („Foundries“) integrieren lassen. 
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II. Finanzinformationen der vergangenen Geschäftsjahre 

Die nachfolgend aufgeführten zusammengefassten Finanzinformationen jeweils für die 

am 31. Dezember endenden Geschäftsjahre 2020 bis 2023 entsprechen den geprüften 

Jahresabschlüssen der Emittentin nach IFRS. 

Wesentliche Finanzkennzahlen nach IFRS 

  2020 2021 2022 2023 

Umsatz Mio. € 29,9 68,8 87,9 73,2 

EBIT Mio. € -36,8 -12,4 5,9 -10,1 

EBITDA Mio.€ -25,9 -8,6 9,4 -7,3 

Ausgaben für F & E  Mio. € 12,1 10,3 11,7 11,9 

Bilanzsumme Mio. € 58,5 83,3 77,8 71,8 

Eigenkapital Mio. € -27,3 -39,7 -33,6 -44,6 

Auftragsbestand  Mio. € 83,9 114,7 84,8 54,7 

Mitarbeiter (31.12.)  349 333 321 292 
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III. Hintergrund der Zweiten Gläubigerversammlung und der Beschlussvorschläge 

1. Ausgangslage 

Die Prüfungshandlungen der Abschlussprüfer hinsichtlich des Jahresabschlusses für 

das Geschäftsjahr 2023 wurden abgeschlossen. Der zuständige Abschlussprüfer der 

Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat dem Jah-

resabschluss, dem Konzernabschluss sowie dem zusammengefassten Lagebericht ei-

nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der SINGULUS 

TECHNOLOGIES AG hat am 04. April 2024 den Jahresabschluss, den Konzernab-

schluss und den zusammengefassten Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäfts-

jahr 2023 gebilligt und damit den Jahresabschluss 2023 der Gesellschaft festgestellt. 

Die Gesellschaft geht auf Basis ihrer aktuellen Finanzplanung davon aus, dass jedenfalls 

für die kommenden zwölf Monate eine Durchfinanzierung ihres Geschäftsbetriebs gesi-

chert ist. Um auch mittel- und langfristig eine solche Durchfinanzierung sicherstellen zu 

können und um den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft zu erweitern, da-

mit sie zum einen neue Finanzierungsquellen erschließen kann und zum anderen künftig 

flexibler auf neue Entwicklungen reagieren kann, bittet die Emittentin die Anleihegläubi-

ger um eine Anpassung der Anleihebedingungen und der zugrundeliegenden Sicherhei-

tendokumentation. 

2. Vorgeschlagene Beschlüsse 

a) Laufzeitverlängerung der Anleihe und Anpassung der Verzinsung 

Nach den Anleihebedingungen werden die Schuldverschreibungen am 22. Juli 

2026 zur Rückzahlung fällig. Um langfristig die Durchfinanzierung des Geschäfts-

betriebs sicherzustellen, schlägt die Emittentin vor, die Laufzeit der Anleihe um 

drei Jahre zu verlängern. Die Schuldverschreibungen wären damit erst am 22. Juli 

2029 zurückzuzahlen. Die Rückzahlung soll wie bislang vorgesehen zu einem Be-

trag von EUR 105,00 je Teilschuldverschreibung erfolgen. Außerdem soll mit Wir-

kung ab dem 22. Juli 2024 die jährliche Verzinsung um einen Prozentpunkt von 

bisher 4,5% auf dann 5,5% erhöht werden. 

b) Änderung der Anleihebedingungen zur Ermöglichung der Bestellung von Sicher-

heiten an Drittsicherungsgeber 

Durch die Negativverpflichtung in § 2(b) der Anleihebedingungen, werden die Mög-

lichkeiten der Emittentin zur Bestellung von Sicherheiten eingeschränkt. Danach 



 

 

  Seite 11 

darf die Gesellschaft – soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt – Dritten grund-

sätzlich nur dann Sicherheiten bestellen, wenn zugleich dem Sicherheitentreuhän-

der in gleicher Weise Sicherheiten zur Besicherung der Anleihe und des Super 

Senior Darlehens gewährt werden. Überdies darf die Gesellschaft zwar Finanzver-

bindlichkeiten von bis zu EUR 30.000.000,00 zur Betriebsmittelfinanzierung auf-

nehmen; solche Working Capital Linien dürfen allerdings nicht von der Gesell-

schaft besichert werden (§ 8(a)(vi) der Anleihebedingungen). 

Die Gesellschaft hat zuletzt eine Betriebsmittellinie bei einer chinesischen Ge-

schäftsbank abgeschlossen, die durch den nach Kenntnis der Gesellschaft größ-

ten Aktionär der Gesellschaft, die Triumph Science and Technology Group Co. Ldt. 

("TST"), besichert worden ist. Wir verweisen insofern auf die Adhoc-Mitteilung der 

Gesellschaft vom 13. Dezember 2023. Die Gesellschaft beabsichtigt auch zukünf-

tig – soweit zur Aufrechterhaltung der Finanzierung des Geschäftsbetriebs erfor-

derlich– solche Betriebsmittellinien abzuschließen, die nicht von ihr selbst, sondern 

von Dritten besichert werden. 

Um sich diese Finanzierungsmöglichkeit offenzuhalten und es der Gesellschaft zu-

künftig zu ermöglichen, in solchen Fällen Drittsicherungsgebern Sicherheiten zur 

Besicherung eines möglichen Regressanspruchs gegen Singulus im Falle einer 

Inanspruchnahme aus den Drittsicherheiten zu bestellen, bittet die Gesellschaft 

die Anleihegläubiger, einer Änderung von § 2 der Anleihebedingungen zuzustim-

men.  

Hintergrund dieses Vorschlags ist, dass sich für die Gesellschaft durch die Nut-

zung des Netzwerks und der Geschäftspartner von Drittsicherungsgebern unter 

Umständen neue Finanzierungsquellen eröffnen können, die anderenfalls nicht zur 

Verfügung stünden. Auf der anderen Seite bestehen mögliche Drittsicherungsge-

ber darauf, das Ausfallrisiko der Gesellschaft für die besicherten Finanzverbind-

lichkeiten abzusichern. Um den Drittsicherungsgebern entgegenkommen zu kön-

nen, schlägt die Gesellschaft eine Änderung der Anleihebedingungen dahinge-

hend vor, dass zukünftig solchen Drittsicherungsgebern Sicherheiten zur Besiche-

rung potenzieller Regressansprüche gegen die Gesellschaft bestellt werden kön-

nen. 
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c) Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Guthabens auf dem verpfändeten 

Sperrkonto 

Teil des Sicherheitenpools zur Besicherung der Anleihe und des Super Senior Dar-

lehens ist ein Kontoverpfändungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Si-

cherheitentreuhänder (der "Kontoverpfändungsvertrag"), nach dem sämtliche 

gegenwärtigen und zukünftigen deutschen Bankkonten (mit Ausnahme der Aval-

konten) zugunsten des Sicherheitentreuhänders verpfändet sind. Singulus kann 

grundsätzlich (entsprechend üblichen Regelungen im Kontoverpfändungsvertrag) 

über die verpfändeten Konten im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns frei verfügen. Eine Ausnahme gilt 

allerdings für das sog. "Bluline-Sperrkonto" über das die Gesellschaft nur mit Zu-

stimmung des Sicherheitentreuhänders verfügen kann. Auf diesem Konto gingen 

in der Vergangenheit Zahlungen für "Bluline-Anlagen" ein. Der Sicherheitentreu-

händer ist verpflichtet, eine solche Zustimmung für Verfügungen über etwaiges 

Guthaben auf dem Sperrkonto immer dann zu erteilen, wenn die Mittel (i) zur Rück-

führung des Super Senior Darlehensvertrags oder der Anleihe oder (ii) – unter be-

stimmten weiteren Voraussetzungen – für Barunterlegungen von Avalen verwen-

det werden sollen. 

Um den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft zu erweitern, sollen die 

zulässigen Verwendungszwecke für eine Verwendung der Mittel aus dem Bluline-

Sperrkonto dahingehend erweitert werden, dass unter den bisherigen Vorausset-

zungen nicht nur eine Nutzung für Barhinterlegungen von Avalen zulässig ist, son-

dern die Mittel alternativ auch zur Finanzierung des allgemeinen Geschäftsbetriebs 

genutzt werden können. 

Hierzu bittet die Emittentin die Anleihegläubiger um eine entsprechende Zustim-

mung gegenüber dem Sicherheitentreuhänder und dem Gemeinsamen Vertreter, 

dass diese sämtliche für eine entsprechende Änderung des Kontoverpfändungs-

vertrags erforderlichen Erklärungen abgeben sowie alle hierfür notwendigen Hand-

lungen vornehmen dürfen. 

d) Verzicht auf Kündigungsrechte im Falle einer verfehlten Zahlungsverpflichtung, ei-

ner Zahlungseinstellung, einer Insolvenz oder einer Liquidation einer Wesentlichen 

Tochtergesellschaft 

Nach den Anleihebedingungen führen ein Verzug einer Wesentlichen Tochterge-

sellschaft (wie in den Anleihebedingungen definiert) mit Finanzverbindlichkeiten in 
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Höhe von mehr als EUR 2.000.000,00, die schriftliche Erklärung einer Wesentli-

chen Tochtergesellschaft über ihre Zahlungseinstellung, die Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens über das Vermögen einer Wesentlichen Tochtergesellschaft und 

die Liquidation einer Wesentlichen Tochtergesellschaft (ein "Default Event Toch-

ter") zu einem Kündigungsrecht der Anleihegläubiger, wobei in den letztgenannten 

drei Fällen hierfür eine Mindestschwelle von Kündigungen nicht erreicht werden 

müsste. 

Dies würde dazu führen, dass, sollten zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-

triebs einer ausländischen Tochtergesellschaft Stabilisierungsleistungen von Sin-

gulus als Muttergesellschaft erforderlich werden, die Gesellschaft gezwungen 

wäre, diese Leistungen zu erbringen, um mögliche Kündigungen der Anleihegläu-

biger, die für die Emittentin existenzgefährdend sein könnten, zu vermeiden. 

Um der Emittentin in dieser Hinsicht mehr Handlungsoptionen zu verschaffen und 

in einer solchen Situation – soweit überhaupt erforderlich – eine wirtschaftlich sinn-

volle Entscheidung zu ermöglichen, bittet die Gesellschaft die Anleihegläubiger um 

einen Verzicht auf mögliche Kündigungsrechte, die an ein mögliches Default Event 

Tochter bei einer Wesentlichen Tochtergesellschaft anknüpfen.  
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B. TAGESORDNUNG – Gegenstände der Abstimmung und Beschlussvorschläge 

I. Änderung der Laufzeit und der Verzinsung der Anleihe 

Beschlussvorschlag der Emittentin (entspricht dem seit dem 10. April 2024 im Bun-

desanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin veröffentlichten Beschlussvorschlag 

der Emittentin zur Abstimmung ohne Versammlung) 

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 5(a) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

"(a) Die Schuldverschreibungen werden am 22. Juli 2029 (der Endfälligkeits-

termin) zu einem Betrag in Höhe von EUR 105,00 je Schuldverschrei-

bung zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung findet außer in den 

nachstehend genannten Fällen nicht statt." 

und 

§ 4(a)(vi) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

"(vi) Vom 22. Juli 2021 (einschließlich) bis zum 22. Juli 2024 (ausschließlich) 

mit einem Zinssatz von 4,5 % jährlich;" 

und 

§ 4(a) der Anleihebedingungen wird um folgende Ziffer (vii) ergänzt: 

"(vii) Vom 22. Juli 2024 (einschließlich) bis zum Endfälligkeitstermin (aus-

schließlich) mit einem Zinssatz von 5,5 % jährlich." 

II. Ergänzung der Anleihebedingungen um eine weitere Ausnahme von der Negativ-

verpflichtung 

Beschlussvorschlag der Emittentin (entspricht dem seit dem 10. April 2024 im Bun-

desanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin veröffentlichten Beschlussvorschlag 

der Emittentin zur Abstimmung ohne Versammlung) 

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 2(b)(vii) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
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"(vii) für Sicherheiten, die für Finanzverbindlichkeiten nach § 8(a)(vii) oder 

§ 8(a)(ix) oder nach § 2(c) zur Besicherung möglicher Regressansprüche 

von Drittsicherungsgebern bestellt werden." 

und 

§ 2 der Anleihebedingungen wird um folgenden neuen Absatz (c) ergänzt: 

"(c) Ausnahme von § 2(b) und von § 8(a)(vi) bei der Bestellung von Dritt-

sicherheiten. Wenn und soweit eine Partei für Finanzverbindlichkeiten 

nach § 8(a)(vi) Drittsicherheiten (gleich welcher Art) bestellt, ist die Emit-

tentin abweichend von § 2(b) und § 8(a)(vi) berechtigt, diesen Drittsiche-

rungsgebern zur Besicherung eines potenziellen Regressanspruchs ge-

gen die Emittentin für den Fall einer Inanspruchnahme aus der Drittsicher-

heit, Sicherheiten zu bestellen." 

III. Ermächtigung des Sicherheitentreuhänders und des Gemeinsamen Vertreters 

zur Änderung des Kontoverpfändungsvertrags 

Beschlussvorschlag der Emittentin (entspricht dem seit dem 10. April 2024 im Bun-

desanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin veröffentlichten Beschlussvorschlag 

der Emittentin zur Abstimmung ohne Versammlung) 

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die Tauris Service GmbH als gemeinsamer Vertreter und die Tauris Treuhand 

GmbH als Sicherheitentreuhänder (jeweils wie in den Anleihebedingungen de-

finiert) werden ermächtigt, alle Erklärungen abzugeben und alle Handlungen 

vorzunehmen, die dafür erforderlich sind, dass der zwischen der Emittentin und 

dem Sicherheitentreuhänder bestehende Kontoverpfändungsvertrag zur Besi-

cherung der Anleihe dahingehend geändert wird, dass die Emittentin das Gut-

haben auf dem im Kontoverpfändungsvertrag näher definierten Sperrkonto zu-

künftig unter Erfüllung der bisherigen Voraussetzungen anstelle einer Barunter-

legung für Avale alternativ auch für die allgemeine Finanzierung ihres Ge-

schäftsbetriebs verwenden kann. Die Anleihegläubiger stimmen einer solchen 

Änderung des Kontoverpfändungsvertrags ausdrücklich zu. 
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IV. Verzicht auf Kündigungsrechte im Falle einer verfehlten Zahlungsverpflichtung, 

einer Zahlungseinstellung, einer Insolvenz oder einer Liquidation einer Wesentli-

chen Tochtergesellschaft 

Beschlussvorschlag der Emittentin (entspricht dem seit dem 10. April 2024 im Bun-

desanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin veröffentlichten Beschlussvorschlag 

der Emittentin zur Abstimmung ohne Versammlung) 

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 9 der Anleihebedingungen wird um folgenden neuen Absatz (g) ergänzt: 

"(g) Die Anleihegläubiger verzichten auf sämtliche Kündigungsrechte nach § 9 

(a)(iv), (v), (vi) und (viii), soweit sich diese aus einem Ereignis bei einer 

bzw. in Bezug auf eine Wesentliche Tochtergesellschaft ergeben. Der 

Verzicht im vorstehenden Satz gilt nur begrenzt auf einen Anwendungs-

fall." 

V. Zustimmung der Emittentin 

Die Emittentin stimmt ihren vorstehenden Beschlussvorschlägen gemäß Ziffern I. und 

IV. bedingungslos zu. 
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C. ERLÄUTERUNGEN 

I. Rechtsgrundlagen für die Gläubigerversammlung, Beschlussfähigkeit und Mehr-

heitserfordernis 

1. Gemäß § 14 (a) der Anleihebedingungen können die Anleihegläubiger mit Zustimmung 

der Emittentin (soweit erforderlich) aufgrund Mehrheitsbeschlusses nach Maßgabe der 

§§ 5 ff. des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldver-

schreibungsgesetz) („SchVG“) in seiner jeweils gültigen Fassung die Anleihebedingun-

gen ändern oder sonstige Maßnahmen nach dem SchVG beschließen. Infolgedessen 

können die Anleihegläubiger gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 SchVG Änderungen der Anlei-

hebedingungen durch Mehrheitsbeschluss zustimmen und einen gemeinsamen Vertre-

ter wählen. Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 SchVG können die Anleihegläubiger unter ande-

rem folgenden Maßnahmen zustimmen: 

• der Veränderung der Fälligkeit der Hauptforderung; 

• dem Austausch und der Freigabe von Sicherheiten; 

• dem Verzicht auf das Kündigungsrecht der Gläubiger oder dessen Be-

schränkung; 

• der Änderung oder Aufhebung von Nebenbestimmungen der Schuldver-

schreibungen. 

2. Die Anleihegläubiger können Beschlüsse gemäß § 14 (c) der Anleihebedingungen in ei-

ner Gläubigerversammlung gemäß §§ 5 ff. SchVG oder im Wege der Abstimmung ohne 

Versammlung gemäß § 18 und §§ 5 ff. SchVG fassen. Über die Beschlussgegenstände 

gemäß den Tagesordnungspunkten I. bis IV. in Abschnitt B. dieser Einberufung sollten 

die Anleihegläubiger bereits in der nach Maßgabe des § 14 (c) und (e) der Anleihebe-

dingungen in Verbindung mit § 18 SchVG im Abstimmungszeitraum von Donnerstag, 

den 25. April 2024 um 0:00 Uhr bis Montag, den 29. April 2024 um 24:00 Uhr durchge-

führten Abstimmung ohne Versammlung beschließen, bei der das notwendige Quorum 

für eine Beschlussfähigkeit (mindestens die Hälfte der ausstehenden Teilschuldver-

schreibungen) jedoch nicht erreicht wurde. Dementsprechend hat der Abstimmungsleiter 

die mangelnde Beschlussfähigkeit der Abstimmung ohne Versammlung festgestellt. 

3. Gemäß § 14 (f) der Anleihebedingungen kann der Abstimmungsleiter der gemäß 

§ 14 (e) der Anleihebedingungen durchgeführten Abstimmung ohne Versammlung eine 

zweite Versammlung im Sinne von § 15 Abs. 3 Satz 2 SchVG einberufen, wenn für die 
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Abstimmung ohne Versammlung die mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt worden 

ist. Eine derart einberufene Gläubigerversammlung gilt gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 

Hs. 2 SchVG als zweite Versammlung im Sinne von § 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG. 

4. Die Teilnahme an der Zweiten Versammlung und die Ausübung der Stimmrechte sind 

gemäß § 14 (f) der Anleihebedingungen von einer vorherigen Anmeldung der Anleihe-

gläubiger abhängig. 

5. Die Zweite Gläubigerversammlung ist hinsichtlich der Beschlussgegenstände gemäß 

den Beschlussvorschlägen der Emittentin in Abschnitt B. Ziffern I. bis IV. dieser Einbe-

rufung beschlussfähig, wenn die Anwesenden mindestens 25 Prozent der ausstehenden 

Teilschuldverschreibungen vertreten (§ 15 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 SchVG in Verbindung mit 

§ 5 Abs. 4 Satz 2 SchVG). 

6. Die Beschlüsse gemäß den Beschlussvorschlägen der Emittentin in Abschnitt B. Zif-

fern I. bis IV. dieser Einberufung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer qualifizierten Mehr-

heit von mindestens 75 Prozent der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte 

(§ 5 Abs. 4 Satz 2 SchVG). 

II. Rechtsfolgen des Zustandekommens der Beschlüsse 

Wenn die Anleihegläubiger wirksam über die Beschlussgegenstände gemäß den Be-

schlussvorschlägen in Abschnitt B. Ziffern I. bis IV. dieser Einberufung beschließen, hat 

dies insbesondere die Rechtsfolge, dass die gefassten Beschlüsse für alle Anleihegläu-

biger gleichermaßen verbindlich sind. Dies gilt auch, wenn sie an der Beschlussfassung 

nicht mitgewirkt oder gegen den Beschlussvorschlag gestimmt haben. 

III. Anmeldung, Teilnahmeberechtigung, Stimmrechte, Nachweise 

1. Die Möglichkeit der Teilnahme an der Zweiten Gläubigerversammlung und der Aus-

übung des Stimmrechts hängt gemäß § 14 (f) der Anleihebedingungen von der vorheri-

gen Anmeldung der Anleihegläubiger ab. 

Die Anleihegläubiger, die an der Zweiten Gläubigerversammlung teilnehmen möchten, 

müssen sich zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung und Ausübung ihres 

Stimmrechts unter nachfolgender Adresse bei der Gesellschaft anmelden: 

SINGULUS TECHNOLOGIES AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 



 

 

  Seite 19 

80637 München  

E-Mail: versammlung@linkmarketservices.de 

 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der vorstehenden Adresse spätestens am 

dritten Tag vor der Zweiten Gläubigerversammlung, das heißt  

spätestens am Samstag, den 18. Mai 2023 bis 24:00 Uhr (MESZ) 

zugehen. 

Ein Anmeldeformular kann auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.singu-

lus.com/de/glaeubigerversammlung/ abgerufen werden. Die Verwendung dieses Formu-

lars ist nicht zwingend. 

2. Zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung ist jeder Anleihegläubiger berech-

tigt, der seine Inhaberschaft an Teilschuldverschreibungen mit der Anmeldung oder spä-

testens unmittelbar vor Beginn der Zweiten Gläubigerversammlung nach Maßgabe der 

nachfolgenden Regelungen in Ziffer III. 4. nachweist. 

3. An der Anleihegläubigerversammlung nimmt jeder Anleihegläubiger nach Maßgabe des 

von ihm gehaltenen Nennwerts der ausstehenden Teilschuldverschreibungen der An-

leihe teil. Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 100,00 gewährt eine 

Stimme. 

4. Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Anleihegläubigerver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts mit der Anmeldung oder spätestens un-

mittelbar vor Beginn der Zweiten Gläubigerversammlung nachweisen. Hierzu ist in Text-

form (§ 126b BGB) ein aktueller Nachweis des depotführenden Instituts über die Inha-

berschaft an den Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des nachstehenden Buch-

stabens a) („Besonderer Nachweis“) und ein Sperrvermerk nach Maßgabe des nach-

stehenden Buchstabens b) („Sperrvermerk“) vorzulegen: 

a) Besonderer Nachweis 

Der erforderliche Besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die 

(i) den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers enthält und (ii) 

den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Tag der Aus-

stellung dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot des 

Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. 
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b) Sperrvermerk 

Der erforderliche Sperrvermerk des depotführenden Instituts ist ein Vermerk, aus 

dem hervorgeht, dass die vom Anleihegläubiger gehaltenen Schuldverschreibun-

gen ab dem Tag der Absendung der Anmeldung (einschließlich) bis zum angege-

benen Ende der Zweiten Gläubigerversammlung (einschließlich) nicht übertragbar 

sind. 

Anleihegläubiger sollten sich wegen der Ausstellung des Besonderen Nachweises 

und des Sperrvermerks rechtzeitig mit ihrer depotführenden Bank in Verbindung 

setzen. 

Anleihegläubiger, die den Besonderen Nachweis und den Sperrvermerk nicht spä-

testens unmittelbar vor Beginn der Zweiten Gläubigerversammlung in Textform 

(§ 126b BGB) vorgelegt oder übermittelt haben, sind nicht stimmberechtigt. Auch 

Bevollmächtigte des Anleihegläubigers können das Stimmrecht in diesen Fällen 

nicht ausüben. 

Ein als Vordruck verwendbares Musterformular für den Besonderen Nachweis und 

den Sperrvermerk, das von dem depotführenden Institut verwendet werden kann, 

kann auf der Internetseite der Emittentin unter  

https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/ abgerufen werden. Die 

Verwendung dieses Formulars ist nicht zwingend. 

5. Vertreter von Anleihegläubigern, die juristische Personen oder Personengesellschaften 

nach deutschem Recht (z.B. Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Unternehmergesellschaft, Kommanditgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts) oder nach ausländischem Recht (z.B. Limited nach engli-

schem Recht) sind, haben spätestens unmittelbar vor Beginn der Zweiten Gläubigerver-

sammlung zusätzlich zum Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk ihre Vertretungsbe-

fugnis nachzuweisen. Das kann durch Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem ein-

schlägigen Register (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) oder durch eine andere 

gleichwertige Bestätigung (z.B. Certificate of Incumbency, Secretary Certificate) gesche-

hen. 

6. Sofern Anleihegläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine 

Eltern, ein Mündel durch seinen Vormund) oder durch einen Amtswalter (z.B. ein Insol-

venzvermögen durch den für es bestellten Insolvenzverwalter) vertreten werden, muss 

der gesetzliche Vertreter oder Amtswalter spätestens unmittelbar vor Beginn der Zweiten 
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Gläubigerversammlung zusätzlich zum Besonderen Nachweis und zum Sperrvermerk 

des von ihm Vertretenen seine gesetzliche Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise 

nachweisen (z.B. durch Kopie der Personenstandsunterlagen oder der Bestellungsur-

kunde). 

7. Die Anleihegläubiger werden gebeten, den unter Ziffer III. 4. a) und b) beschriebenen 

Besonderen Nachweis samt Sperrvermerk sowie die ggf. gemäß Ziffer III. 5 und 6 erfor-

derlichen Nachweise bereits mit der Anmeldung zur Zweiten Gläubigerversammlung un-

ter nachfolgender Adresse an die Gesellschaft zu übersenden und so ihre Berechtigung 

zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung nachzuweisen, um den Prozess zur Prü-

fung der Teilnahmeberechtigung am Tage der Anleihegläubigerversammlung abzukür-

zen: 

SINGULUS TECHNOLOGIES AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: versammlung@linkmarketservices.de 

 

IV. Vertretung durch Bevollmächtigte 

1. Jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Teilnahme an der Anleihegläubigerversamm-

lung und der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen 

(§ 14 Abs. 1 SchVG). 

Das Teilnahme- und Stimmrecht kann durch den Bevollmächtigten ausgeübt werden. 

Die Vollmacht des Vollmachtgebers an den Vertreter bedarf der Textform im Sinne des 

§ 126b BGB. Auch Weisungen des Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen der Text-

form. Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, kann 

auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.singulus.com/de/glaeubigerver-

sammlung/ abgerufen werden. Die Verwendung dieses Formulars ist nicht zwingend. 

Die Vollmachtserteilung ist spätestens unmittelbar vor Beginn der Zweiten Gläubigerver-

sammlung in Textform (§ 126b BGB) nachzuweisen. Auch bei der Stimmabgabe durch 

Bevollmächtigte gelten die Voraussetzungen für den Nachweis der Teilnahmeberechti-

gung nach Abschnitt C Ziffer III. 4. 
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Jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Anmeldung und der Gläubigerversammlung 

durch die gleiche bevollmächtigte Person vertreten lassen. Es ist jedoch nicht erforder-

lich, dass die Person, die die Anmeldung vornimmt, auch an der Gläubigerversammlung 

teilnimmt. Das bedeutet, dass es den Anleihegläubigern auch möglich ist, sich nur bei 

der Anmeldung oder nur bei der Teilnahme an der Gläubigerversammlung durch einen 

Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Die Anleihegläubiger können sich jedoch auch bei 

der Anmeldung und der Gläubigerversammlung durch unterschiedliche bevollmächtigte 

Personen vertreten lassen.  

2. Anleihegläubiger, die keinen selbst ausgewählten Dritten bevollmächtigen wollen, kön-

nen den von der Emittentin benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Krause, 

Hanau, Unternehmenssprecher der Emittentin („Stimmrechtsvertreter“), eine Voll-

macht mit Weisungen zur Abstimmung erteilen. Die Vollmacht des Vollmachtgebers so-

wie die konkreten Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an den Stimmrechtsver-

treter bedürfen der Textform im Sinne des § 126b BGB. Ein entsprechendes Formular 

hierfür ist auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.singulus.com/de/glaeu-

bigerversammlung/ abrufbar. Die Verwendung dieses Formulars ist nicht zwingend. Die 

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter ist an die folgende Adresse zu richten: 

SINGULUS TECHNOLOGIES AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: versammlung@linkmarketservices.de 

Der Stimmrechtsvertreter benötigt konkrete Weisungen, wie er abstimmen soll. Er steht 

nicht zur Verfügung, um in der Versammlung über die reine Abstimmung hinausgehende 

Handlungen vorzunehmen, Fragen zu stellen oder Erklärungen abzugeben. 

Auch bei der Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter gelten die Voraussetzungen 

für den Nachweis der Teilnahmeberechtigung nach Abschnitt C Ziffer III. 4. 

Vollmachten und Weisungen von Anleihegläubigern, die der Gesellschaft die zum Nach-

weis der Teilnahmeberechtigung erforderlichen Unterlagen haben zukommen lassen, 

nimmt der Stimmrechtsvertreter bis zum 20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), auch per E-

Mail an  

versammlung@linkmarketservices.de 

entgegen. 
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Wir ermöglichen Ihnen auch, bereits im Vorfeld Fragen bei der Emittentin einzureichen. 

Die Emittentin wird dann prüfen, ob sie diese bereits im Vorfeld durch Information auf 

Ihrer Internetseite (https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/) für alle Gläu-

biger beantworten kann. Senden Sie Ihre Fragen bitte per E-Mail spätestens bis 24 Stun-

den vor dem oben genannten Beginn der Versammlung, das heißt bis spätestens Mon-

tag, den 20. Mai 2024, 13:00 Uhr, an 

GV2024@singulus.de. 

Wir werden Sie auf Antworten hinweisen. Bitte beachten Sie, dass die Emittentin nicht 

bei technischen Schwierigkeiten, die in der elektronischen Kommunikation immer wieder 

vorkommen können, haftet. 

V. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen 

1. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu den Gegenständen der Tagesordnung, über die 

nach dieser Einberufung Beschluss gefasst wird, eigene Beschlussvorschläge zu unter-

breiten („Gegenantrag“). 

2. Soweit rechtlich zulässig, können Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zu-

sammen fünf Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe erreichen, 

verlangen, dass neue Gegenstände zur Beschlussfassung bekannt gemacht werden 

(„Ergänzungsverlangen“). 

3. Ankündigungen von Gegenanträgen sind an die Gesellschaft zu richten und können vor 

Beginn der Zweiten Gläubigerversammlung per Post oder E-Mail an die folgende Ad-

resse übermittelt werden: 

SINGULUS TECHNOLOGIES AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: versammlung@linkmarketservices.de 

Ergänzungsverlangen müssen so rechtzeitig an die vorstehende Adresse der Gesell-

schaft übermittelt werden, dass sie spätestens am dritten Tage vor der Gläubigerver-

sammlung bekannt gemacht werden können. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass 

mangels Bekanntmachung an Samstagen die Ergänzungsverlangen so rechtzeitig über-

mittelt werden müssen, dass sie spätestens am Freitag, den 17. Mai 2023, bekannt ge-

macht werden können. 
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4. Zwingend beizufügen ist auch im Hinblick auf einen Gegenantrag und/oder ein Ergän-

zungsverlangen ein Besonderer Nachweis der Gläubigereigenschaft (in diesem Fall ist 

kein Sperrvermerk erforderlich) durch das depotführende Institut (s.o. Ziffer III. 4. a)). Im 

Falle eines Ergänzungsverlangens haben die Anleihegläubiger, die beantragen, einen 

weiteren Gegenstand zur Beschlussfassung zu stellen, ferner nachzuweisen, dass sie 

gemeinsam mindestens 5 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. 

Gegenanträge, die ein Anleihegläubiger vor der Versammlung angekündigt hat, wird die 

Gesellschaft unverzüglich bis zum Tag der Gläubigerversammlung auf ihrer Internetseite 

(https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/) den übrigen Anleihegläubigern 

zugänglich machen. 

VI. Angabe der ausstehenden Teil-Schuldverschreibungen 

Der Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB) stehen der-

zeit keine Teilschuldverschreibungen der Anleihe zu. Es werden derzeit ferner keine 

Schuldverschreibungen der Anleihe für Rechnung der Emittentin oder mit ihr verbunde-

ner Unternehmen gehalten. Insgesamt stehen daher 120.000 Schuldverschreibungen 

der Anleihe im Nennwert von insgesamt EUR 12.000.000,00 aus. 

VII. Weitere Informationen 

Die Anleihegläubiger erhalten weitere Informationen zur Emittentin sowie Antworten auf 

häufig gestellte Fragen (sog. FAQs) auf der Internetseite der Emittentin unter 

https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/. 

VIII. Unterlagen 

Vom Tag der Einberufung der Zweiten Gläubigerversammlung bis zu deren Ende stehen 

den Anleihegläubigern folgende Unterlagen auf der Internetseite der Emittentin unter 

https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/ zur Verfügung: 

• die Aufforderung zur Stimmabgabe ohne Versammlung vom 10. April 2024, 

• diese Einberufung der Zweiten Gläubigerversammlung einschließlich (i) der Be-

schlussgegenstände und (ii) den Bedingungen, von denen die Teilnahme an der 

Gläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte abhängen, 

• die Anleihebedingungen der Anleihe, 
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• eine Vergleichsversion der aktuellen Anleihebedingungen zu den Anleihebedin-

gungen in der Fassung gemäß der Beschlussvorschläge der Emittentin in Ab-

schnitt B. Ziffern I. bis IV., 

• das Musterformular für die Anmeldung zur Teilnahme an der Gläubigerversamm-

lung, 

• das Musterformular für den Besonderen Nachweis und den Sperrvermerk, 

• das Vollmachts- und Weisungsformular zur Erteilung von Vollmachten an den 

Stimmrechtsvertreter und 

• das Vollmachts- und Weisungsformular zur Erteilung von Vollmachten an selbst 

ausgewählte Dritte. 

Auf Verlangen eines Anleihegläubigers werden ihm Kopien der vorgenannten Unterla-

gen unverzüglich und kostenlos übersandt. Das Verlangen ist zu richten an: 

SINGULUS TECHNOLOGIES AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München  

E-Mail: versammlung@linkmarketservices.de 

IX. Hinweise zum Datenschutz 

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gilt die Verordnung (EU) 2016/679 

(DSGVO). Die Emittentin nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Anlei-

hegläubiger und deren rechtskonforme Verarbeitung sehr ernst. Im Folgenden möchten 

wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren. Die Emitten-

tin verarbeitet zur Verwaltung der Anleihe und der anstehenden Gläubigerversammlung 

die folgenden Datenkategorien von Ihnen: Kontaktdaten, Anzahl und Gesamtnennbetrag 

der von Ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen, Informationen zu Ihrem depotführen-

den Institut, Depotnummer; ggf. Daten zu einem von Ihnen benannten Vertreter. Die 

Emittentin verarbeitet diese Daten ausschließlich, um die Verträge über die Schuldver-

schreibung zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und um gesetzliche Pflichten (z. B. 

aus dem Schuldverschreibungsgesetz) zu erfüllen. Wir speichern Ihre Daten solange 

dies durch gesetzliche Vorschriften (aus dem Steuerrecht und Schuldverschreibungsge-

setz) vorgegeben ist. Ihre oben genannten Daten werden von der Link Market Services 

GmbH im Auftrag der Emittentin empfangen und ggf. an die Emittentin sowie weitere 
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Dienstleister, Rechtsanwälte und Steuerberater weitergeleitet, welche die Emittentin bei 

der Organisation der anstehenden Stimmabgabe unterstützen. Die Emittentin ist für die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Sie können uns kontaktie-

ren, wenn Sie Auskunft über die gespeicherten Daten haben möchten, ein anderes Be-

troffenenrecht (etwa die Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Datenherausgabe) geltend machen möchten oder der weiteren Nutzung Ihrer Daten wi-

dersprechen möchten. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Emitten-

tin, auch zu den Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Rechten und den Möglich-

keiten uns zu kontaktieren, finden Sie in unseren detaillierten Datenschutzhinweisen un-

ter https://www.singulus.com/de/datenschutzbestimmungen. 

 

Kahl am Main, im Mai 2024    Frankfurt am Main, im Mai 2024 

Singulus Technologies AG    Notar Dr. Olaf Gerber LL.M. 

– Der Vorstand – mit Amtssitz in Frankfurt am Main als Ab-

stimmungsleiter der Abstimmung ohne 

Versammlung innerhalb des Zeitraums 

vom 25. April 2024 bis zum 29. April 

2024 


